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Aufnahmeantrag 
Förderverein Barrier Bad e.V., Glockenstraße 16, 28857 Syke 

BarrierBad@gmx.de  
 

Ja, ich möchte ab dem ______________ Mitglied des Förderverein Barrier Bad e.V. werden. 

Name  wbl. ml. 

Vorname  Geb.-Datum  

PLZ Ort  Straße  

Telefon  E-Mail  
 

Jahresbeitrag: 
 Einzelmitgliedschaft Erwachsen    Einzelmitgliedschaft Kinder / Jugendliche 
Familienmitgliedschaft    Mitgliedschaft juristische Personen 

       (Firmen) 
 

________€ freiwillig erhöhter Beitrag 

 
Im Rahmen der Familienmitgliedschaft sollen folgende Personen mit aufgenommen werden: 

       Name    Vorname    Geburtsdatum 

Partner/in    

1. Kind    

2. Kind    

3. Kind    

Mit dieser Unterschrift erkennt der/die Antragsteller/in die Beitragsordnung und Satzung des Förderverein 
Barrier Bad e.V. an. Die Satzung hängt im Hallenbad Barrien aus.  
 
 
Datum _______________   Unterschrift ___________________________ 
        (bei minderjährigen-gesetzl. Vertreter) 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats an: 

Zahlungsempfänger: Förderverein Barrier Bad e.V. 

Gläubiger-ID-Nr. DE73 ZZZ 0000 1906 839 Mandatsreferenz-Nr.         

(wird vom Verein vergeben)    

 Kontoinhaber:___________________________________________________________________________ 

(mit Anschrift, falls abweichend vom Antragssteller) 

 BIC: _____________ Kreditinstitut __________________ 

 IBAN DE _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ 
Ich/Wir ermächtigen den Förderverein Barrier Bad e.V. Zahlungen vom o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise/n ich/wir mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Barrier Bad e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
Hinweis: Ich/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung. 

 
 
____________________     _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Kontoinhaber  
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Förderverein Barrier Bad e.V. 
Allgemeine Beitragsordnung gültig ab 01. April 2016 
§ 1. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung gem. §7 Abs. 2 der Satzung 

festgelegt. 
Der gültige Beitrag beträgt zurzeit: 
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre monatlich 1,00 € 
für Erwachsene    monatlich 2,00 € 
für Familien     monatlich 5,00 € 

Juristische Personen, Körperschaften monatlich 12,00 € 
 
Es fällt in jedem Jahr der komplette Jahresbeitrag an. 
 

§ 2. Neue Mitglieder zahlen ihren Jahresbeitrag (per Bankeinzug) ab Beginn des Monats, in der die 
Mitgliedschaft entsprechend dem Aufnahmeantrag (§4 Abs. 4 der Satzung) begründet wird. 
 

§ 3. Der Jahresbeitrag wird spätestens bis zum 31.03. eines jeden Geschäftsjahres per Lastschrift 
eingezogen. 
 

§ 4. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht im 26. Lebensjahr sind, können 
auf Antrag unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises den Beitrag für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre zahlen, wenn sie sich noch in der Ausbildung (Lehre, Schule, Studium) befinden. 
Dieser ermäßigte Beitrag endet mit dem Jahr in dem die Ausbildung abgeschlossen wird, bzw. das 
26. Lebensjahr erreicht wird. Der Nachweis ist jährlich bis zum 28.02. zu erbringen. 
Ohne Antrag bzw. nach Ablauf der Ermäßigung kommt der Erwachsenenbeitrag zur Anwendung. 
 

§ 5. Wird der Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung nicht innerhalb der nächsten vier Monate nach Fälligkeit 
gezahlt, erlischt die Mitgliedschaft im Verein (§5 Abs. 3 c) der Satzung). 
Unberührt hiervon bleibt die Zahlungsverpflichtung der geschuldeten Mitgliedsbeiträge, 
Rückbelastungs- und Mahngebühren. 
 

§ 6. Die Kündigung der Mitgliedschaft (Austritt) ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären (§5 Abs. 2 der Satzung). Sie muss 
spätestens 3 Monate vor Ablauf des Jahres dem Vorstand zugegangen sein. 
Aus Gründen des Verwaltungsaufwandes erfolgt bei Kündigung grundsätzlich keine schriftliche 
Bestätigung, sondern per E-Mail sofern dem Vorstand eine gültige Adresse vorliegt. 
 

§ 7. Mit der Mitgliedschaft wird dem Förderverein Barrier Bad e.V. gestattet, alle relevanten Daten für 
interne Zwecke (z.B. Pflege der Mitgliederliste, Benachrichtigung per E-Mail über anstehende 
Veranstaltungen des Förderverein Barrier Bad e.V.) elektronisch zu speichern und zu verwenden. 
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte, sofern sie nicht für die Einrichtung des Lastschriftmandats 
benötigt werden, ist ausgeschlossen. 
Nach Ablauf der Vereinsmitgliedschaft (zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres), werden diese 
Daten im folgenden Monat gelöscht.  

 


